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worden , einem Viche gleich , in einem Stall an Ketten zu

liegen . Die dritte , eine verwirrte , gefährliche Weibsper¬

son , war aus dem Arbeitshaus dahin versetzt worden.

Daß dieser Nothbehelf der Versorgung von 5 bis 6 un¬

heilbaren Irren für eine Bevölkerung von 88,506 Seelen

in die Länge nicht ausreiche und den Bedürfnissen der Zeit

und des Landes nicht entspreche , bedarf keiner nähern Aus¬

einandersetzung . Man möchte daher fragen , ob die finan¬

ziellen Bedenken , welche in Graubünden bisher der Errich¬

tung einer Jrrcnpflege - und Heilanstalt entgegentraten,

nicht durch das großherzige Vermächtniß des Herrn Jo¬

hann Peter Hosang sei. von Tschappiua , der sein ganzes

bedeutendes Vermögen zu Stiftung einer wohlthätigen

Kantonalanstalt opferte , nicht größtentheils gehoben wor¬

den seien ? Starb doch der edle Geber , der sein ganzes

Leben nur sparte , um nach seinem Tode Wohlthäter der

Unglücklichen zu sein , bekanntlich in Folge einer Geistes¬

krankheit !

III.

In die dritte Periode,  in welcher die Irrenan¬

stalten noch mit Spitälern mehr oder weniger in Verbin¬

dung stehen , reihen wir die Kantone Zürich , Bern,

Aargau , Thurgau und Wandt,  mit einer Seelenzahl

von 1,082,037 , was beiläufig die Hälfte der schweizerischen

Bevölkerung ausmacht.

Vergleiche den „Bericht der Kantonalarmenkommission über

ihre amtlichen Verrichtungen und den Zustand des Armenwesens

im Kanton Granbünden während der Jahre 1840 bis 1846 . Vom

3 . Juni 1846 ." Unterzeichnet von dein Präsidenten vr . I . A . Kai¬

ser und dem Aktuar I . K . v . Tscharner . Chur , Offizin von F.

Wassali , 1846.
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Der Kanton Zürich hat durch den vorn Großen Rath-
cim 21 . Dezember 1836 dekretirtcn Bau deö neuen Kan¬
tonsspitals faktisch erklärt , daß das Krankenhaus von der
Irrenanstalt getrennt sein soll . Wenn darin ein unbestreit¬
barer Fortschritt liegt , so muß man dagegen bedauern , daß
man die Geisteskranken in den Lokalitäten des alten Spitals
nach - wie vorher wesentlich bei 'm alten Regime beließ und
daß , wie es scheint , die Umstände es nicht erlaubten , die
Spitalreformcn auch auf das 1814 bis 1816 erbaute Ir¬
renhaus auszudehnen und für diese eine Heil - und Pflege¬
anstalt nach den Erfordernissen und dem heutigen Stand
der Wissenschaft und der psychiatrischen Heilkunst zu grün¬
den . Nach dem für sämmtliche zur Besorgung der Kanto¬
nal -Kranken - und Vcrsorgungsanstaltcn angestellte Me-
dizinalbeamte vom 24 . Mai 1842 erlassenen Reglements
steht die Verwaltung deö Irrenhauses noch bei der allge¬
meinen Spitalpflege , während der Arzt des „ alten Spitals"
sgegenwärtig Dr . Müller ) mit einem Jahrgehalt von 800
Franken die ärztliche Leitung besorgt . Ein Mal täglich muß
der Arzt das Irrenhaus besuchen und außerdem im Laufe
von acht Tagen in jedem Zimmer wenigstens eine Visite
machen . Die Aufnahme der Irren geschieht durch die Auf-
nahmskommission , in dringenden Fällen durch den Arzt,
dem die Entlassung der Behandelten allein zusteht . Im
neuen Reglement für das Irrenhaus wird als Zweck des¬
selben angegeben r „ 20 bis 22 heilbare Irren oder Ge¬
müthskranke und einige Unheilbare , welche besondere Vor¬
sicht erfordern , angemessen zu versorgen und Erstere mög¬
lichst zu bessern oder völlig herzustellen , Letztere gehörig zu
beaufsichtigen ." Die Zahl der aufzunehmenden Unheilbaren
kann bis auf 100 steigen . Dem innern Hauswesen steht
eine Aufseherin (Hausmutter ) als Oberbeamte vor . Sie
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führt die Bücher und Skripturen des Hauses und überwacht
die ganze Hausordnung und Dienstdisziplin . Hiefür bezicht
sie nebst Kost und Verpflegung ein fires Jahrgehalt von
100 fl. Z . W . mit kleinen Alterszulagen je nach der Dauer
ihrer Dienstzeit . Ihr sind für den Dienst männliche Ab-
warte , jeder mit 90 fl. und weibliche Abwarte , jede mit
60 fl . jährlicher Löhnung nebst Verpflegung und Aussicht
auf kleine Alterszulagcn , beigegeben.

Von den im Kanton Zürich befindlichen Privatkliniken
nennen wir die für zirka 10 Personen berechnete Heilan¬
stalt des Dr . Herzer in Elgg,  jene von vi . Fehr in An-
delfingen  und diejenige des Dr . Schmied in Richter-

schwil,  in welcher das kalte Wasser mit vielem Erfolg
angewendet wird . Die Zahl der Aufzunehmenden beschränkt
sich in letzterer auf 25 — 30 Patienten.

Die Irrenanstalt des Kantons Pern bildet eine Abthei¬
lung des s. g . äußern Krankenhauses,  zu dem noch
das Pfründerhaus für Unheilbare und das Kurhaus für
Krätzige und Syphilitische gehören . Es liegt ^ Stunden
von der Stadt , unweit einer besuchten Straße . Alle drei
Anstalten nehmen an einer Fundation Theil , die 1831 mit
250,000 Schwzrfr . ausgemittelt wurde . Ein Arzt , der
zugleich Wundarzt ist und im Pfründhaus wohnt , besorgt
die ärztliche Pflege . Zwei Jrrenwärter , der erste mit
130 Fr . , der zweite mit 120 Fr . jährlicher Besoldung,
eine Köchin und eine Magd bilden das Dienstpersonal.
Das Irrenhaus mit seinen Dependenzen besteht : aus einem
ursprünglichen Mittelgebäude , in dessen vorder « Theil sich
die Küche , das Zimmer des ersten Wärters und drei Wei¬
berzellen , in dem Hintern aber vier Männerzellen , ein
Speise - und Gesellschaftszimmer , unter dem Gebäude aber

der Keller befindet ; aus einem westlichen Seitenflügel mit

W
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Männerzellen und dem Zimmer des zweiten Wärters ; aus
einem östlichen Seitenflügel mit Weiberzcllen u . s. w . Diese
Gebäulichkeiten umgibt ein mittäglich liegender geräumiger
Hof , in welchem ein laufender Brunnen und zwei Linden-
bäume sich befinden . Das Speise - und Arbeitszimmer der
weiblichen Irren befindet sich in einem nachgebauten ein¬
stöckigen Nebengebäude mit Hof , Garten und andern Zu-

gehörden . Näheres enthält die gedruckte Beschreibung des
Sicchenhauses oder äußern Krankenhauses von B . S . Meß-
mer , Lehenkommiffär der Stadt Bern.

In Folge des Dotationsvergleichs vom 26 . Juni 1841,
den Jnselspital betreffend , traten mit dem 1. Januar 1844
auch neue Verwaltungs - und Aufsichtsbehörden für die
Irrenanstalt in ' s Leben . Folgendes ist die Statistik der be¬
sorgten Irren aus dem Jahre 1840.

Zurückge¬
blieben v.

1839.
Aufgenom.

1840.
Verpflegt

1840.

Geheiltod.
gebessert
entlassen.

Männliche Irren . . 24 17 41 12

Weibliche Irren . . 24 17 41 14

49 34 82 26

Ungeheilt
entlassen.

In andere
Anstalten

abgegeben.

Gestorben.
Zurückge¬

blieben
1840.

Männliche Irren . 2 1 1 25

Weibliche Irren . . 3 - 2 22

5 1 3 47

1843 wurden 82 Individuen im Irrenhause verpflegt,
11 geheilt entlassen und 4 starben in der Anstalt . Herr Ne-
gierungsrath vr . Schneider hat in der „ Verner ' schen Vier-



teljahresschrift , zweiter Band , drittes Heft , Juli bis Sep¬

tember 1840 " eine interessante Statistik der Geisteskranken

mit geognostischen Beziehungen bekannt gemacht.

Der Zustand der Bernischen Irrenanstalt ist unter gege¬

benen Verhältnissen ein leidlicher . Doch entspricht die An¬

stalt den Forderungen der Zeit und Bcrn ' s großen Mitteln

nicht . Von einer systematischen Sönderung der Heil - und

Pfleglinge nach den Fortschritten der heutigen Psychiatrie ist

hier nicht die Rede . Die lvbenswerthen Bestrebungen des sie

leitenden Irrenarztes Mr . Lehman ») scheitern nicht selten am

der unzweckmäßigen Lokalität . Die Anstalt leidet fast an allen

Gebrechen , die an den alten Instituten kleben , welche die

Irrenhäuser mit Krankenhäusern verbinden . Der Kanton

Bern bedarf einer, , seinen finanziellen Kräften angemessenen

und seinen übrigen humanen Bestrebungen würdigen , mit

den Fortschritten in der Psychiatrie im Einklang stehenden

neuen Irren -Heil - und Pflegeanstalt . Die Nachricht ist da¬

her für den Menschenfreund eine wohlthuende , daß die Ber¬

nischen Behörden sich wirklich mit dem Plan einer neuen Kan-

tonal - Zrrenheil - und Pflegeanstalt beschäftigen , und daß die

Ausführung desselben nur in Folge der dazwischen getrete¬

nen Verfassungsvcränderung aufgeschoben , aber wie wir

zuversichtlich hoffen , nicht aufgehoben , worden ist.

Unter den Privatkliniken im Kanton Bern nahm vordem

diejenige des Dr . Schnell in Bern eine ehrenhafte Stelle

ein . Der Gleiche hatte eineFiliale » la Granche - Neuve

in Avenches , Kantons Waadt , die vr . v . Neuterswerth

unter seiner Direktion besorgte . Beide Anstalten sind jedoch

in , der neuesten Zeit , wie wir hören , eingegangen . An

ihre Stelle sind die Privatirrcnanstalt des Dr . Tribolet in

Bümplitz , Stunden von Bern und eine andere in Lang-

nau , getreten.



SS

Der Kanton Aargau benutzt die alten Klärifsen - Non¬
nen - und Minoriten -Manns -Klöster Königsfelden , die
schon 1528 aufgehoben , in ein Spital verwandelt und zur
Pflege von Armen und Kranken eingerichtet worden waren,
als Kantonalkranken - und Irrenhaus . Dieses zählt beiläufig
50 Betten und 44 Zellen für Geisteskranke . Die Irren-
anstalt ist für das Bedürfniß viel zu klein , so daß oft 30
bis 40 Anmeldlinge auf den Austritt von eben so viel Pa¬
tienten warten müssen . Wegen ungeeigneter Lokalität kön¬
nen die Heilbaren von den Unheilbaren nicht gehörig ge¬
trennt werden . Mit Anfang des Jahres 1842 gingen die
Geschäfte der alten Spitaldirekiion und die Oberaufsicht
über die Kranken - und Irrenanstalt an den Samtätsrath
über . Dieser bestellte eine besondere Aufsichtskommission
und einzelne Mitglieder zu zeitweisen , regelmäßigen und
außerordentlichen Inspektionen der Dvppelanstalt und ging
mit den für eine radikale Reform sicher unzweckmäßigen
Gedanken und Plänen um , die ganze Anstalt nur noch als
Irrenanstalt und als Krankenhaus für inkurable Körper¬
kranke bestehen zulassen , als Spital für heilbare Kranke
hingegen eine andere getrennte Lokalität vorzuschlagen . Schon
im Rechenschaftsbericht über das Jahr 1838 sprach die
aargauische Regierung die unumwundene Ueberzeugung
aus , „ wie sehr das Ganze der Anstalt ungenügend und
mangelhaft sei , wie wenig dieselbe im Sinne zeit - und
wissenschaftgcmäßer Anforderung den Namen einer wohl-
eingerichteten Anstalt verdiene ."

In der Irrenanstalt waren
Miinner . Weiber. Total.

Anfangs 1844 . 27 33 60
Zuwachs bis Ende Jahres 10_ 7. 17
Im Ganzen behandelt . . 37 40 77
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Total,

Transp . 77

Davon wurden im Lauft des Jahres entlassen:
Geheilt . Gebessert. Gestorb.

Männer . . . .  1 2 i

Weiber . 2 1 2l "

3 3 7

verblieben in der Anstalt auf 1. Januar 1845 64.

nämlich 29 Männer und 35 Weiber . Für die Irren wird

ein Verpflegungsgeld von 60 bis 280 Fr . bezahlt . Haus¬

arzt der Anstalt ist gegenwärtig vr . Si ebold.
Vor dem Jahre 1838 mußte der Kanton Thurgau die

unglücklichen Geisteskranken der Sorge und Sorglosigkeit

der Privaten und Gemeinden überlassen . Durch Dekret

vom 8 . März 1838 stiftete aber der Große Rath sich selbst

und der Humanität ein ehrenwertheö Denkmal durch Er¬

richtung einer Kantonalkrankenanstalt in den Kloftergebäu-

lichkeiten von Münsterlingen , in welcher eine Abtheilung zu

Aufnahme von Irren bestimmt wurde , „ deren Krankheits¬

zustand noch Hoffnung zur Heilung zuläßt , oder die wegen

des gemeingefährlichen Charakters ihrer Krankheit sich nicht

zur Versorgung bei ihren Familien oder in der Gemeinde

eignen ." Nach einem Reglement der Sanitätskommission

vom 28 . Januar 1840 werden in Folge dieser Grund¬

bestimmung aufgenommen : gefährliche Tobsüchtige , lästige

Unreinliche , zum Selbstmord Geneigte , die öffentliche Ruhr

und Sicherheit gefährdende Irren . Als Unheilbare sind von

der Anstalt ausgeschlossen , insofern ihre Krankheit nicht

von gemeingefährlichem Charakter ist : die länger als ein

Jahr am Jrrftin leiden , Blödsinnige von Kindheit an und

aus Altersschwäche , sowie epileptische Seelengestörte . Ruhige

und gutmüthige Geisteskranke , deren Zustand keine beson¬

dere Aufsicht erfordert , werden ebenfalls nicht in die An-
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statt aufgenommen . Die Aufgabe des dirigirenden Spiral-
arztes , der ein Gehalt von 1300 fl. bezieht , daraus aber
einen Assistenten zu entschädigen hat , wird nach dem Art . 9
seiner Amtsinstruktion vom 7 . Febr . 1840 angedeutet , wie
folgt : „ Der Spitalarzt hat den Kurplan für jeden einzelnen
Kranken zu entwerfen , täglich die nöthigen , ärztlichen , chi¬
rurgischen und diätätischen Vorschriften zu ertheilen , — und
hat auch als psychischer Arzt die Aufgabe zu lösen , mit den
ihm zu Gebote stehenden Mitteln der Irrenanstalt vorzu¬
stehen und die darin aufzunehmenden Kranken ärztlich zu
behandeln ." Ein Verwalter ( Gehalt 600 fl.) mit einer Haus¬
mutter und 3 bis 4 Wärtern und 1 Magd sorgt für die
Verpflegung der Kranken.

Die Lokalität , ursprünglich für 16 — 18 Irren berech¬
net , entspricht jedoch nicht vollkommen ihrem Zwecke . Eine
durchgängige Trennung der Geschlechter war bis anhin
nicht möglich . Für Spiele und Gesangübungen war kein
Platz vorhanden . Selbst die nöthigen Tobzellen mangelten.
Der vor einiger Zeit neugewählte Spitalarzt Dr . M e r k, der
aus höherm Auftrag vor dem Antritt seiner Stelle die groß-
herzogl . badische Irren -Heil - und Pflegeanstalt zu Jllenau be¬
suchte , hat in seinem diesfälligen gründlichen Berichte vom
25 . Juni 1845 die Regierung auf diese Uebelstände auf¬
merksam gemacht . In Folge dessen ist die Erstellung von
8 Tobzellen angeordnet , 2 Arbeitszimmer und 2 Schlaf-
sääle aber sind bereits nachgebaut und die Räumlichkeiten auf
diese Weise zur Aufnahme von 30 bis 40 Kranken erwei¬
tert worden . Fehlerhaft ist in dieser Anstalt , daß die Ver¬
waltung von der ärztlichen Direktion gänzlich getrennt und
unabhängig ist.

Der Kanton Waadt , rasch voran in allen Fortschritten,
wußte sich schon im Jahre 1810 auf die dritte Stufe in



der Verwaltung des Jrrenwesens zu stellen . Durch Dekret
des Großen Rathes vom 18 . Mai 1810 gründete Waadt
einen Kantonsspital und widmete in demselben auf dem
Champ -de-L'air eine Abtheilung für solche gemeingefähr¬
liche Geisteskranke beiderlei Geschlechtes , welche ihren
Familien und der Gesellschaft zur Last fallen , und die noch
Hoffnung zur Heilung übrig lassen .^ ) Das neue Kantons¬
spital sammt dem Irrenhause wurde mit den Gütern des

alten Spitals von Vilkeneuve , mit der Domäne von Champ-
de-L' air , den Gebäulichkeiten des alten Spitals von Lau¬
sanne , den im Bezirk Divis gelegenen Gütern des Mal¬
teserordens , den Einbürgerungstarcn , den Bußengeldern
und den Erträgnissen der 1807 aufgestellten Kantonallotterie
ausgestattet . Ein späteres Dekret vom 29 . April 1811 setzte
diese Dotation stiftungsmäßig definitiv fest . Einem Arzt
und einem Chirurgen ward unter der Leitung von ärztlichen
Inspektoren für die einzelnen Spitalabtheilungen und unter
der Aufsicht der Commission äos sseonrs pnblies die
Krankenbcsvrgung in allen Richtungen übertragen . Im
Jahre 1817 ( 15 . Mai ) wurde das Jahrgchalt des Inspek¬
tors der Irrenanstalt auf 1000 Schwzrfr . und im Jahre
1828 ( 10 . Mai ) die Zahl der aufzunehmenden Geisteskran¬
ken mit Inbegriff der Konvaleszenten auf 70 festgesetzt.
Eine Verordnung vom 12 . März 1829 regelte den Modus
der Aufnahme von Fremden in das Irrenhaus . Sehr ein¬
läßlich lautet der Regierungsbcschluß , den der Staatsrath
am 27 . Dezember 1834 über die Aufstellung der Kommis-

*) 2 . O.ins Ir> insison <ies glienes sont rexus les Liienes
lies Zeux ssxes liorU I'exislence <i,ins ieuis slimiües ei >iei >s Is

soeiele «ievieni penible ei UsiiKereuse ou qui Isisseiil un espoir
probsbie <le Auerison . «
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sion erließ , welcher die Leitung und Aufsicht über das Kan-
tonsspital respektive die Irrenanstalt übertragen ist.

Ueber das ärztliche Regime und die Verwaltung der
Irrenanstalt von Champ -de-L' air , so wie über die von ihm
angewandte Heilmethode veröffentlichte der am 9 . Januar
1834 verstorbene Hausarzt Dr . Perret  im Jahre 1830
eine lcsenswerthe Flugschrift , in welcher unter Anderm die
Uebelstände und Gebrechen dieser Anstalt mit Sachkunde
nachgewiesen sind. Diese  Schrift mag nicht wenig dazu
beigetragen haben , daß der Große Rath am 7 . Juni 1841
„in Betracht , daß das Irrenhaus ( von Champ -de- L' air)
ungenügend erscheint und der Mangel an Raum nicht ge¬
stattet , in demselben die erforderliche Anzahl von Kranken
angemessen aufzunehmen, " — dem Staatsrath einen Kredit
von 12,000 Fr . zu dem Zwecke anwies , um das Lokal der
„Voulangerie du Champ -de-L' air " zu zweckmäßiger Erwei¬
terung der Irrenanstalt zu verwenden . Allein auch diese
Erweiterung fand man in der Folge nicht für genügend und
der Große Rath ermächtigte durch Dekret vom 24 . Mai
1844 den Staatsrath , ein ziemlich umfangreiches Terrain
unter Montoye , bei Lausanne , für den Bau einer ganz
neuen , den Fortschritten der Psychiatrie angemessenen , Ir¬
renanstalt anzukaufen . Möchten die waadtländischen Metho¬
disten der waadtländischen Regierung recht bald Zeit und
Muße gönnen , sich mit der Ausführung der neuen christ¬
lichen Anstalt ernstlich zu befassen!

IV.
In die vierte  Entwickelungsperiode des öffentlichen

Jrrenwesens können wir keinen der fünfundzwanzig schwei-

Vergleiche Verhandlungen der schweizerischen naturforschen-
den Gesellschaft in der 2V. Versammlung zu Aarau im Juli 1835.
Seite 79.
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zwischen Kantone und Halbkantone einreichen . Der Grund

dieser Erscheinung ist erklärlich . Die ab solute Trennung

der Jrrenhcil - von der Jrrenpflegeanstalt , ausgeführt in

besondern getrennten Anstaltsgebäuden , ist die gegensätzliche

Frucht und Folge der durch Studium und Praris erwor¬

benen Einsicht von der Verwerflichkeit der althergebrachten

Vermischung und Verwischung der heilbaren und unheil¬

baren Irren und von der nothwendig gehaltenen Trennung

derselben zum Zweck einer rationellen systematischen Behand¬

lung derselben . Es ist der nackte Grundsatz, — die Idee

einseitig und konsequent nach den entgegengesetzten Rich¬

tungen — in die Ertreme ausgebildet . Dies Moment der

absoluten Trennung konnte in einem Lande wie die Schweiz

nicht auftauchen , welches bisher für die wissenschaftliche,

organische Entwickelung der Psychiatrie so gut als passiv

und theilnahmslos geblieben ist. Dergleichen konnte nur in

Deutschland geschehen , das seit der Neformepoche in der

Psychiatrie eine so hohe Stelle in der wissenschaftlichen Welt

einnimmt . Zu dem Berührten kommt noch das Wichtige-

der Kostenpunkt . Behufs Ausführung höchst kostspieli¬

ger , einseitiger , idealer Projekte im Sinn des Systems

der absoluten Trennung , reichten in der That die kar¬

gen Finanzen in den meisten Kantonen der Schweiz nicht

hin , und werden hiefür auch in Zukunft kaum je in An¬

spruch genommen werden dürfen.

V.

In die fünfte Periode oder in jene der relativen

Verbindung und Trennung der Jrrenhcil - und Ir¬

ren pfleg  eanstalten können dem Grundsätze nach die Kan¬

tone Basel (Stadttheil ) , Genf , Neuenburg und

St . Gallen  mit einer Seelenzahl von 300,456 oder bei-
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